
4. Bestätigungsvermerk

Bericht zum Jahresabschluss

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der

Evangelische Kirche A.B. in Österreich,
Wien,

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem 
Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den 
Grundsätzen kirchlicher Rechnungslegung vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und 
Finanzlage zum 31. Dezember 2022 sowie der Ertragslage der Evangelische Kirche A. B. in Österreich für das 
an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International 
Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im 
Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Evangelische Kirche A. B. in Österreich 
unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Unsere Verantwortlichkeit und Haftung ist analog zu § 275 Abs 2 UGB (Haftungsregelungen bei der 
Abschlussprüfung einer kleinen oder mittelgroßen Gesellschaft) gegenüber der Evangelische Kirche A. B. in 
Österreich und auch gegenüber Dritten mit insgesamt 2 Millionen Euro begrenzt.

Hervorhebung eines Sachverhaltes

Wir weisen auf die Angaben „Negatives Eigenkapital“ im Anhang hin, wonach das negative Eigenkapital sich im 
Geschäftsjahr um EUR - 4.225.219,53 verschlechtert hat und beträgt zum Stichtag 31. Dezember 2022 EUR - 
6.331.832,56 (Vorjahr: EUR - 2.106.613,03). Da die kirchlichen Gremien auch für das laufende Geschäftsjahr 
mit einem Verlust rechnen werden, wird im Anhang unter „Negatives Eigenkapital, auf die Reaktionen zu dieser 
Situation verwiesen. Dabei werden Maßnahmen auf der Aufwandsseite, sowie eine Stärkung der 
Aufsichtskompetenzen der Superintendentialausschüsse über die Kirchenbeitragseinhebung durch die 
Pfarrgemeinden beschrieben. Zusätzlich hat die Synode eine Projektgruppe eingesetzt, die sich mit der 
Neuaufstellung des Kirchenbeitragswesen befasst. Des Weiteren wird durch zahlreiche Pensionierungen und 
geringerer Zahl an Absolvent*innen des Studiums der evangelischen Theologie von einem Sinken des 
Personalstandes ausgegangen. Unser Prüfungsurteil ist in Bezug zu diesem Sachverhalt nicht modifiziert. 

Verantwortlichkeiten des Oberkirchenrates für den Jahresabschluss
Der Oberkirchenrat der Evangelische Kirche A. B. in Österreich ist verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen kirchlicher Rechnungslegung ein möglichst 
getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Evangelische Kirche A. B. in Österreich vermittelt. 
Ferner sind die Mitglieder des  Oberkirchenrates verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig 
erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist

Seite 4

WI-WIP02-001394/2024



Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Mitglieder des Oberkirchenrates dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Evangelische Kirche A. B. in Österreich zur Fortführung der Tätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte 
im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit - sofern einschlägig - anzugeben, sowie 
dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Tätigkeit anzuwenden, es sei denn, die Mitglieder 
des Oberkirchenrates beabsichtigen, entweder die Evangelische Kirche A. B. in Österreich zu liquidieren oder 
die Tätigkeit einzustellen oder haben keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen auf Grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen 
einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung 
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, 
führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose 
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen 
Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung 
ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zur Folge haben.
Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer 
Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Bericht zum Lagebericht

Der Lagebericht ist auf Grund der österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob 
er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen Anforderungen 
aufgestellt wurde.

Der Oberkirchenrat ist verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften.

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Lageberichts 
durchgeführt.
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Urteil
Nach unserer Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt worden 
und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss. 

Erklärung
Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des gewonnenen 
Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld wurden wesentliche fehlerhafte Angaben im Lagebericht 
nicht festgestellt.

Wien, 30. Mai 2023

Grant Thornton Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

qualifiziert elektronisch signiert

Mag (FH) Michael SZÜCS 
Wirtschaftsprüfer

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten Fassung 
erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen Jahresabschluss samt 
Lagebericht. Für abweichende Fassungen sind die Vorschriften des § 281 Abs 2 UGB zu beachten.
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Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Anlage 1



31.12.2022Evangelische Kirche A.B. in Österreich zum
Bilanz
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EUR
31.12.2022

EUR
31.12.2021Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Software 27.460,34 42.827,89

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten 2.774.321,62 2.836.884,65

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 123.155,92 122.385,56
2.897.477,54 2.959.270,21

III. Finanzanlagen

1. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens 19.210.287,73 22.118.870,34
22.135.225,61 25.120.968,44

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegenüber kirchlichen Einrichtungen 2.708.212,77 2.830.696,29
davon aus Lieferungen und Leistungen 2.708.212,77 2.830.696,29

2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 217.685,02 234.785,82
2.925.897,79 3.065.482,11

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 10.109.173,70 9.527.678,68
13.035.071,49 12.593.160,79

C. Rechnungsabgrenzungsposten 190.499,46 180.588,84
Summe Aktiva 35.360.796,56 37.894.718,07



31.12.2022Evangelische Kirche A.B. in Österreich zum
Bilanz
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EUR
31.12.2022

EUR
31.12.2021Passiva

A. Negatives Eigenkapital

I. Kapital -11.375.206,93 -7.754.821,21

II. Gewinnrücklagen

1. Ordnungsgemäße Rücklagen 1.468.450,37 1.541.969,71

2. Zweckgebundene Rücklagen 3.574.924,00 4.106.238,47
5.043.374,37 5.648.208,18

-6.331.832,56 -2.106.613,03

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Abfertigungen 6.303.550,05 6.260.260,00

2. Rückstellungen für Pensionen 30.214.655,44 28.808.287,86

3. sonstige Rückstellungen 2.866.691,57 2.960.966,42
39.384.897,06 38.029.514,28

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 4,63

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 129.316,93 64.352,93

3. Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Einrichtungen 1.080.227,82 750.680,62
davon sonstige 1.080.227,82 750.680,62

4. sonstige Verbindlichkeiten 1.098.187,31 1.149.478,64
davon aus Steuern 389.345,78 378.688,57
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 396.481,01 419.119,70

2.307.732,06 1.964.516,82

D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 7.300,00
Summe Passiva 35.360.796,56 37.894.718,07



01.01.2022 bis 31.12.2022Evangelische Kirche A.B. in Österreich
Gewinn- und Verlustrechnung
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EUR
2022

EUR
2021

1. Einnnahmen aus Kirchenbeiträgen,
Religionsunterricht-Vergütungen und
Bundeszuschüsse

Einnahmen aus Kirchenbeiträgen 26.769.510,24 27.017.049,08
Religionsunterrichts-Vergütungen 3.973.795,83 3.761.468,21
Sonstige 284.989,25 318.268,76

31.028.295,32 31.096.786,05

2. sonstige betriebliche Erträge
a) Zuschüsse und Subventionen 3.857.296,94 3.775.387,04
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 39.948,83 115.876,90
c) übrige 426.052,27 434.849,47

4.323.298,04 4.326.113,41

3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -15.604.545,95 -15.230.633,13
b) soziale Aufwendungen -8.603.497,32 -3.662.416,63

davon Aufwendungen für Altersversorgung -3.828.317,82 1.010.461,78

-24.208.043,27 -18.893.049,76

4. Abschreibungen
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens

und Sachanlagen -125.358,73 -139.224,04

5. sonstige betriebliche Aufwendungen
Kirchenbeitrag -9.054.442,63 -9.107.343,47
Zuschüsse -1.628.908,89 -1.332.425,40
Aufwendungen des Kirchenrates, PS, LNK und BS -647.047,66 -532.041,31
sonstige Ausgaben -416.854,54 -420.761,79
kirchliche Druckwerke -152.674,58 -146.918,97
kichliche Liegenschaften -136.012,36 -121.329,98
Bildungsaufwendungen -86.850,06 -62.773,97
Synode, Generalsynode und Sitzungen -70.081,75 -70.691,16
Aufwendungen aufgrund übernommener Verpflichtungen -35.090,60 -24.998,51
Reise- und Fahrtaufwand -244.393,08 -177.735,76
Aufwand für Lizenzen -18.266,58 -17.413,32
Rechts- und Beratungsaufwand -142.990,51 -89.331,59
diverse betriebliche Aufwendungen -61.829,62 -86.837,24

-12.695.442,86 -12.190.602,47

6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis) -1.677.251,50 4.200.023,19

7. Erträge aus anderen Wertpapieren 156.679,32 51.952,22

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 24.478,72 22.769,41



01.01.2022 bis 31.12.2022Evangelische Kirche A.B. in Österreich
Gewinn- und Verlustrechnung
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EUR
2022

EUR
2021

9. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung
zu Finanzanlagen und Wertpapieren des
Umlaufvermögens 0,00 1.925.524,83

10. Aufwendungen aus Finanzanlagen -2.708.598,76 -11.439,60

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -5.724,90 -3.646,83

12. Zwischensumme aus Z 7 bis 11 (Finanzergebnis) -2.533.165,62 1.985.160,03

13. Steuern vom Einkommen -14.802,41 -2.066,41

14. Jahresfehlbetrag/-überschuss -4.225.219,53 6.183.116,81

15. Auflösung von Gewinnrücklagen 731.109,69 376.248,32

16. Zuweisung zu Gewinnrücklagen -126.275,88 -728.690,01

17. Jahresverlust/-gewinn -3.620.385,72 5.830.675,12


